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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Henriette Quade (DIE LINKE) 
 
 
Rechtsrockkonzert am 20. Mai 2018 in Dessau-Roßlau 
 
Kleine Anfrage - KA 7/1765 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Nach Berichten in sozialen Medien soll am 20. Mai 2018 ein Konzert der Band „Barri-
cades“ und anderen im „Raum Mitteldeutschland“ stattgefunden haben.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wer war die veranstaltende Person bzw. Personen des oben genannten 

Konzertes? Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu mög-
lichen rechten und neonazistischen Aktivitäten der betreffenden Person 
bzw. Personen vor? 

 
2. In welchem Veranstaltungsobjekt fand das Konzert statt und in welchem 

Eigentumsverhältnis stand bzw. standen die veranstaltende Person bzw. 
Personen zum Veranstaltungsobjekt? 

 
3. Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zum genannten Kon-

zert? Aus welchen Landkreisen/kreisfreien Städten Sachsen-Anhalts ka-
men wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und welchen Organisatio-
nen waren diese ggf. zuzurechnen? Aus welchen anderen Bundesländern 
und gegebenenfalls welchen Staaten haben wie viele Personen am ge-
nannten Konzert teilgenommen? 
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4. Welche Musikerinnen und Musiker sowie Bands traten bei dem genann-

tem Konzert auf und aus welchen Orten, Bundesländern und gegebenen-
falls Staaten kommen diese? Wie schätzt die Landesregierung die jeweili-
ge ideologische und personelle Anbindung an rechte und neonazistische 
Strukturen ein? 

 
5. Entsprachen die tatsächlich auftretenden Musikerinnen und Musiker so-

wie Bands auch den im Vorfeld angekündigten? Gab es unangekündigte 
Auftritte? 

 
6. Falls vorab Titellisten und/oder Listen über geplante Musikerinnen und 

Musiker bzw. Bands eingereicht wurden: Traten neben den angekündigten 
Interpretinnen und Interpreten auch weitere Musikerinnen und Musiker 
oder Bands auf oder wurden weitere Titel dargeboten? Hatte dies Konse-
quenzen in Bezug auf die Auflagen bzw. wurden dadurch ggf. vorhandene 
Auflagen verletzt? Welche Konsequenzen hatte dies? 

 
7. Welches war gegebenenfalls der Anlass der Veranstaltung? Welche Be-

hörden waren im Vorfeld über die Konzertplanung informiert? Welche be-
hördlichen Auflagen wurden gegebenenfalls erteilt und welche sonstigen 
Maßnahmen wurden durch welche Behörde ergriffen? Wie wurde die Ein-
haltung der Auflagen vor Ort kontrolliert? 

 
8. Wie viele und welche Straftaten wurden im Vorfeld des, während des, oder 

im Nachgang des genannten Konzertes registriert (Angabe der Paragra-
fen)? Falls Gegenstände beschlagnahmt wurden: Welche waren das? 
Falls Platzverweise ausgesprochen wurden: Wie viele waren es jeweils? 

 
9. Über welche weiteren Auftritte neonazistischer und rechter Bands oder 

Liedermacherinnen und Liedermacher in den genannten Räumlichkeiten 
hat die Landesregierung Kenntnis? Bitte konkret aufschlüsseln nach Da-
tum des Auftritts und Interpreten. 
 
Auf die Fragen 1 bis 9 wird zusammenfassend geantwortet: 
 
Der Landesregierung ist nicht bekannt, dass am 20. Mai 2018 in Sachsen-
Anhalt eine Musikveranstaltung im Sinne der Fragestellungen stattfand. Die 
Musikgruppe „Barricades“ trat am 20. Mai 2018 in Torgau, OT Staupitz (Sach-
sen), auf. 
 


